Anhang

Kapitalgesellschaften müssen ihren Jahresabschluss um einen Anhang ergänzen. 

Darin werden Erläuterungen und Angaben zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen.

Gliederung des Anhangs

Ein bestimmtes Gliederungsschema ist für den Anhang nicht vorgeschrieben. 

Es ist nur der allgemeine Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit zu beachten. 

Diesem Grundsatz entspricht folgende Gliederung:

· Allgemeine Angaben

· Angaben zur Bilanz

· Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

· Sonstige Angaben

· Zusätzliche Angaben und Erläuterungen für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften

Allgemeine Angaben

Es sind zusätzliche Angaben zur Vermögens- und Ertragslage zu machen, wenn besondere Umstände vorliegen. 

Sie werden angenommen, wenn

· die Umsatzerlöse bei langfristiger Fertigung stark schwanken,

· ungewöhnliche Veränderungen beim Vorratsvermögen vorliegen,

· hohe außerordentliche Erträge aufgrund von Zuschüssen oder Zulagen ausgewiesen werden,

· ungewöhnliche, rein bilanzpolitische Maßnahmen durchgeführt worden sind, etwa das Sale-and-lease-back-Verfahren,

· die Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit nicht gesichert erscheint,

· Teilliquidationen von Werks- oder Betriebsabteilungen durchgeführt worden sind,

· verdeckte Gewinnausschüttungen oder verdeckte Einlagen erfolgt sind,

· Vergleichsabschlüsse erfolgt sind,

· wesentliche Vermögensteile veräußert worden sind,

· durch die Nominalwertrechnung wegen erheblicher Geldwertschwankungen ein unzutreffendes Bild der Ertragslage vermittelt wird.

Die auf die Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden müssen angegeben werden. 

Abweichungen von früheren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind anzugeben und zu begründen. 

Ihr Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ist gesondert darzustellen.

Währungsangaben sind in Euro anzugeben. 

Fremdwährung außerhalb des Euro sind in Euro umzurechnen. 

Die Grundlage für die Umrechnung der Fremdwährungspositionen sind in bezug auf den Euro anzugeben.

Die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. 

Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahrs anzugeben. 

Im Anhang ist anzugeben und zu erläutern, wenn die Beträge nicht vergleichbar sind und der Vorjahresbetrag angepasst wird.

Sind mehrere Geschäftszweige vorhanden und bedingt dies die Gliederung des Jahresabschlusses nach verschiedenen Gliederungsvorschriften, so ist der Jahresabschluss nach der für einen Geschäftszweig vorgeschriebenen Gliederung aufzustellen und nach der für die anderen Geschäftszweige vorgeschriebenen Gliederung zu ergänzen. 

Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

Vermögensgegenstände und Schulden können unter mehrere Posten der Bilanz fallen. 

Dann ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn das zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.

Angaben zur Bilanz-Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwendungen

Der Posten Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwendungen ist im Anhang zu erläutern. 

Hiervon sind kleine Kapitalgesellschaften befreit. 

Es sind Angaben zu machen über die Art der aktivierten Aufwendungen und den Bezug zu einer Ingangsetzungs- und Erweiterungsmaßnahme. 

Die Ingangsetzungs- oder Erweiterungsmaßnahmen müssen aber nicht konkret benannt werden.

Jeder Posten des Anlagevermögens und der Posten Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs sind gemäß § 268 Abs. 2 Sätze 1 und 2 HGB in einer horizontalen Gliederung entweder in der Bilanz oder im Anhang darzustellen. 

Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Pflicht zur Aufstellung eines solchen Anlagengitters befreit.

